Anhänge zur Verordnung des Ministerrats vom... (G Bl. Pos....)
Anhang Nr. 1
MUSTERVORLAGE
	Vordruck für die bei der Beantragung von De-minimis-Beihilfen mitzuteilenden Angaben

	Gilt für De-minimis-Beihilfen, die zu den in der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (A Bl. EU L 2023/2831 vom 15.12.2023) festgelegten Bedingungen gewährt werden.

	A. Angaben zum Unternehmen, dem die De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll[endnoteRef:1]) [1: ) Wenn ein Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Partnergesellschaft, ein Komplementär einer Kommanditgesellschaft bzw. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, der kein Aktionär ist, ein Gesellschafter einer Einzelgesellschaft mit beschränkter Haftung oder ein Aktionär einer einfachen Aktiengesellschaft bzw. ein anderes Unternehmen, auf das die Steuerpflicht im Zusammenhang mit der Tätigkeit in dieser Gesellschaft übertragen wurde, De-minimis-Beihilfen beantragt, werden Angaben zu dieser Gesellschaft gemacht. Im Falle einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind die NIP-Steueridentifikationsnummer dieser Gesellschaft, der Name, unter dem sie auf dem Markt tätig ist, und ihre Niederlassung anzugeben, und falls weder Name noch Niederlassung vorhanden sind, die Vor- und Nachnamen sowie die Anschriften aller Gesellschafter dieser Gesellschaft.] 

	A1. Angaben zum Antragsteller, der kein Unternehmen ist, dem die De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll[endnoteRef:2]) [2: ) Auszufüllen, wenn ein Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Partnergesellschaft, ein Komplementär einer Kommanditgesellschaft bzw. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, der kein Aktionär ist, ein Gesellschafter einer Einzelgesellschaft mit beschränkter Haftung oder ein Aktionär einer einfachen Aktiengesellschaft bzw. ein anderes Unternehmen, auf das die Steuerpflicht im Zusammenhang mit der Tätigkeit in dieser Gesellschaft übertragen wurde, De-minimis-Beihilfen beantragt (es sind Angaben zu diesem Gesellschafter, Aktionär bzw. Komplementär oder zu dem Dritten, auf den die Steuerpflicht übertragen wurde, zu machen).] 


	1. NIP-Steueridentifikationsnummer des Unternehmens
	1a. NIP-Steueridentifikationsnummer des Antragstellers[endnoteRef:3]) [3: ) Sofern NIP-Steueridentifikationsnummer vorliegt.] 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	2. Vorname und Nachname bzw. Name des Unternehmens
	2a. Vorname und Nachname bzw. Name des Antragstellers

	
	

	3. Anschrift des Wohnsitzes oder der Niederlassung des Unternehmens
	3a. Anschrift des Wohnsitzes oder der Niederlassung des Antragstellers

	 


	

	4. Kennung der Gemeinde, in der das Unternehmen ansässig bzw. niedergelassen ist[endnoteRef:4]) [4: ) Eingetragen wird eine siebenstellige Kennnummer, die gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 15. Dezember 1998 über die detaillierten Regeln für die Führung, Anwendung und Bereitstellung des nationalen amtlichen Registers zur territorialen Aufteilung des Landes und die damit verbundenen Pflichten der staatlichen Verwaltungsbehörden und der lokalen Selbstverwaltungseinheiten festgelegt wurde. (G Bl. Pos. 1031, in der jeweils geltenden Fassung).] 


	
	
	
	
	
	
	
	




	5. Rechtsform des Unternehmens[endnoteRef:5]) [5: ) Die zutreffende Position ist mit X anzukreuzen.] 


	staatliches Unternehmen
	☐
	staatseigene Einzelgesellschaft
	☐
	Einzelgesellschaft einer Gebietskörperschaft im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 über die Kommunalwirtschaft (G Bl. von 2021, Pos. 679)
	☐
	ein Unternehmen, gegenüber dem der Staat, eine lokale Gebietskörperschaft, ein staatliches Unternehmen oder eine staatseigene Einzelgesellschaft die gleichen Rechte haben wie die marktbeherrschenden Unternehmen im Sinne des Gesetzes vom 16. Februar 2007 über den Schutz des Wettbewerbs und der Verbraucher (G Bl. von 2024, Pos. 1616 in der jeweils geltenden Fassung)
	☐
	[bookmark: _Hlk191547770]eine Einheit des öffentlichen Finanzsektors im Sinne des Gesetzes vom 27. August 2009 über die öffentlichen Finanzen (G Bl. von 2024, Pos. 1530 in der jeweils geltenden Fassung)
	☐
	Sonstiges (bitte angeben)
	☐
	

	6. Größe des Unternehmens gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags (A Bl. EU L 187 vom 26.06.2014, S. 1, in der jeweils geltenden Fassung)5)

	Kleinstunternehmer
	☐	mittelständischer Unternehmer
	☐
	Kleinunternehmer
	☐	sonstiger Unternehmer
	☐
	7. WZ-Code der Geschäftstätigkeit, für die eine De-minimis-Beihilfe vom Unternehmen beantragt wird[endnoteRef:6]) [6: ) Anzugeben ist der WZ-Code der Geschäftstätigkeit, für die eine De-minimis-Beihilfe vom Unternehmen beantragt wird. Ist es nicht möglich, den WZ-Code für diese Geschäftstätigkeit zu bestimmen, so ist der WZ-Code der einkommensstärksten Geschäftstätigkeit anzugeben.] 


	
	
	
	
	




	a) festgelegt gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 18. Dezember 2024 über die Polnische Klassifizierung der Geschäftstätigkeiten (PKD) (G Bl. Pos. 1936)
	☐
	b) festgelegt gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 24. Dezember 2007 über die Polnische Klassifizierung der Geschäftstätigkeiten (PKD) (G Bl. Pos. 1885, in der jeweils geltenden Fassung)[endnoteRef:7]) [7: ) Auszufüllen bis zum 31. Dezember 2026, wenn das die De-minimis-Beihilfe beanspruchende Unternehmen diese Klasse der Geschäftstätigkeit nicht an die Verordnung des Ministerrats vom 18. Dezember 2024 über die Polnische Klassifizierung der Geschäftstätigkeiten (PKD) (G Bl. Pos. 1936) angepasst hat, dennoch kann in den in § 3 der Verordnung des Ministerrates vom 18. Dezember 2024 über die Polnische Klassifizierung der Geschäftstätigkeiten (PKD) genannten Fällen der WZ-Code 93.29.Z nach PKD 2007 nur bis zum 31. Dezember 2025 angegeben werden.] 

	☐
	8. Gründungsdatum des Unternehmens

	
	
	
	_
	
	
	_
	
	
	
	


    Tag            Monat                       Jahr


	9. Verbindungen zu anderen Unternehmen[endnoteRef:8]) [8: ) Unternehmen, bei denen eine Beziehung ausschließlich über eine öffentliche Behörde, wie das Finanzministerium oder über eine lokale Selbstverwaltungsbehörde besteht, gelten nicht als verbundene Unternehmen.] 


	Bestehen Verbindungen zwischen dem Unternehmen und sonstigen Unternehmen, so dass:

	(a) ein Unternehmer über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter des anderen Unternehmers verfügt?
	☐ja
	☐nein

	(b) ein Unternehmer berechtigt ist, die Mehrheit der Mitglieder des Leit- oder Aufsichtsorgans eines anderen Unternehmers zu bestellen oder abzuberufen?
	☐ja
	☐nein

	(c) ein Unternehmer berechtigt ist, einen beherrschenden Einfluss auf einen anderen Unternehmer gemäß einer mit diesem Unternehmer geschlossenen Vereinbarung oder gemäß dessen Gründungsdokumenten auszuüben?
	☐ja
	☐nein

	(d) ein Unternehmer, der Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmers ist, aufgrund einer Vereinbarung mit anderen Aktionären, Gesellschaftern oder Gesellschaftern dieses Unternehmers allein die Mehrheit der Stimmrechte dieses Unternehmers kontrolliert?
	☐ja
	☐nein

	(e) der Unternehmer in einer der unter den Buchstaben a bis d beschriebenen Beziehungsarten zu einem anderen Unternehmer oder mehreren anderen Unternehmern steht?
	☐ja
	☐nein

	Wenn mindestens eine Ja-Antwort unter Buchst. a–e zutreffend ist, ist Folgendes anzugeben: 

	a) die NIP-Steueridentifikationsnummer aller mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmen
	

	b) der Gesamtwert der De-minimis-Beihilfen, die allen mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmern in den letzten 3 Jahren[endnoteRef:9]) vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe[endnoteRef:10]) gewährt wurden [9: ) Der Zeitraum der letzten drei Jahre ist so zu verstehen, dass wenn beispielsweise eine De-minimis-Beihilfe am 5. Januar 2024 gewährt wurde, werden die De-minimis-Beihilfe und die De-minimis-Beihilfe in der Landwirtschaft oder Fischerei berücksichtigt, die vom 5. Januar 2021 bis einschließlich 5. Januar 2024 gewährt wurden.]  [10: ) Der Wert der Beihilfe wird in EUR angegeben und gemäß Art. 11 Abs. 3 des Gesetzes vom 30. April 2004 über das Verfahren zur Gewährung von öffentlichen Beihilfen (G Bl. 2025, Pos. 468), der Verordnung des Ministerrats vom 11. August 2004 über die detaillierte Berechnungsweise des Wertes der in verschiedenen Formen gewährten staatlichen Beihilfen (G Bl. 2018, Pos. 461) und den einschlägigen EU-Vorschriften berechnet wurde.] 

	

	10. Information über die Gründung des Unternehmens infolge der Aufspaltung eines anderen Unternehmens bzw. der Fusion mit einem anderen Unternehmen, einschließlich durch Übernahme eines anderen Unternehmens oder infolge der Umwandlung eines Unternehmens

	Ist das Unternehmen in den 3 Jahren vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe:						

	a) durch den Zusammenschluss anderer Unternehmen entstanden?
	☐ja
	☐nein

	(b) hat es ein anderes Unternehmen übernommen?
	☐ja
	☐nein

	(c) ist es durch die Aufspaltung eines anderen Unternehmens entstanden?
	☐ja
	☐nein

	(d) ist es durch die Umwandlung eines Unternehmens entstanden?
	☐ja
	☐nein

	[bookmark: _Hlk192060741]Bei einer positiven Antwort auf den Buchstaben a oder b ist anzugeben:

	(a) die NIP-Steueridentifikationsnummer aller zusammengeschlossenen bzw. übernommenen Unternehmen
	

	(b) den Gesamtwert der De-minimis-Beihilfen, die allen zusammengeschlossenen oder übernommenen Unternehmen in den letzten drei Jahren9) vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe10) gewährt wurden.
	

	Bei einer Ja-Antwort bei den Buchstaben c oder d ist anzugeben:

	a) die NIP-Steueridentifikationsnummer des Unternehmens vor der Aufspaltung oder Umwandlung
	

	(b) der Gesamtwert der De-minimis-Beihilfe, die dem vor der Aufspaltung oder Umwandlung bestehenden Unternehmen in Bezug auf die von dem Unternehmen übernommene Geschäftstätigkeit in den letzten drei Jahren9) vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe10) gewährt wurde
	

	Wenn es nicht feststellbar ist, welcher Teil der De-minimis-Beihilfe, die das Unternehmen vor der Aufspaltung erhalten hat, für die von dem Unternehmen übernommene Geschäftstätigkeit bestimmt war, sind folgende Angaben zu machen:

	a) der Gesamtwert der De-minimis-Beihilfe, die dem Unternehmen vor der Aufspaltung in den letzten drei Jahren9) vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe10) gewährt wurde
	

	b) der Wert des Kapitals des Unternehmens vor der Aufspaltung (in PLN)
	

	c) der Wert des Kapitals des Unternehmens zum Zeitpunkt der Aufspaltung (in PLN)
	

	B. Angaben zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, dem eine De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll[endnoteRef:11]) [11: ) Auszufüllen nur für Unternehmen, denen eine De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll, deren Wert nach Festlegung ihres Referenzzinssatzes berechnet wird (d. h. in Form von Darlehen, Bürgschaften, Stundungen, Ratenzahlungen), mit Ausnahme von Unternehmen, denen eine De-minimis-Beihilfe auf der Grundlage von Artikel 34a des Gesetzes vom 8. Mai 1997 über Bürgschaften und Garantien des Staates und bestimmter juristischer Personen (G Bl. von 2024, Pos. 291) gewährt werden soll, sowie natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Übermittlung der in dieser Verordnung genannten Informationen noch keine Geschäftstätigkeit aufgenommen haben.] 


	1. Befindet sich das Unternehmen in einem Insolvenz- oder Sanierungsverfahren oder erfüllt es die Kriterien für ein Insolvenzverfahren?

	☐ja
	☐nein

	2. Befindet sich ein Unternehmen, das weder Kleinstunternehmen noch Klein- bzw. mittelständisches Unternehmen ist, oder – im Falle von Art. 4 Abs. 7 der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (EU) 2023/2831 vom 13. Dezember 2023 auf De-minimis-Beihilfen – befindet sich ein allfälliges Unternehmen in einer schlechteren Lage ist als die für die Bonitätsbewertung mit B- erforderliche Lage?[endnoteRef:12]) [12: ) Die Bonitätsbewertung B- bedeutet ein hohes Kreditrisiko. Die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen, ist nur dann gegeben, wenn die äußeren Bedingungen günstig sind. Die Rückgewinnungsquote bei Zahlungsunfähigkeit wird als durchschnittlich bis gering eingestuft.] 


	☐ja
	☐nein
	☐nicht anwendbar

	3. Verzeichnet das Unternehmen in den 3 Jahren vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe

	a) steigende Verluste?
	☐ja
	☐nein

	b) geht der Umsatz des Unternehmens zurück?
	☐ja
	☐nein

	c) steigen seine Lagerbestände oder sein ungenutztes Potenzial zur Erbringung von Dienstleistungen?
	☐ja
	☐nein

	d) verfügt das Unternehmen über Produktionsüberschüsse?[endnoteRef:13]) [13: ) Gilt nur für Produzenten.] 

	☐ja
	☐nein

	e) verringert sich der Cashflow?
	☐ja
	☐nein

	f) steigt die Gesamtverschuldung des Unternehmens?
	☐ja
	☐nein

	g) steigen die Zinsbeträge auf die Verbindlichkeiten des Unternehmens?
	☐ja
	☐nein

	h) verringert sich der Wert des Nettovermögens des Unternehmens oder ist er gleich Null?
	☐ja
	☐nein

	i) sind andere Umstände eingetreten, die auf Schwierigkeiten im Bereich der Zahlungsfähigkeit hindeuten?
	☐ja
	☐nein

	Wenn ja, bitte angeben:

	 






	C. Angaben zur Geschäftstätigkeit des Unternehmens, dem die De-minimis-Beihilfegewährt werden soll

	 1. Ist das Unternehmen, dem eine De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll, in den folgenden Bereichen tätig?

	a) Primärproduktion von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen[endnoteRef:14]) [14: ) Erfasst durch die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (A Bl. EU L 354 vom 28.12.2013, S. 1, in der jeweils geltenden Fassung).] 

	☐ja
	☐ nein

	b) Primärproduktion der in Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgeführten landwirtschaftlichen Erzeugnisse
	☐ja
	☐ nein

	2. Ist die vom Unternehmen beantragte De-minimis-Beihilfe für die unter Punkt 1 Buchst. a bzw. b genannte Geschäftstätigkeit bestimmt?

	☐ja
	☐nein

	3. Falls die Frage unter Punkt 1 Buchst. a oder b bejaht wird: ist eine getrennte Buchführung[endnoteRef:15]) gewährleistet, die eine Übertragung der Vorteile aus der erhaltenen De-minimis-Beihilfe auf die in diesen Buchstaben genannte Geschäftstätigkeit verhindert (auf welche Weise)?					 [15: ) Die getrennte Buchführung für bestimmte Geschäftstätigkeiten besteht darin, dass für diese Tätigkeiten separate Aufzeichnungen geführt werden und die Erträge und Aufwendungen auf der Grundlage konsequent angewandter und objektiv begründeter Methoden korrekt zugeordnet werden, sowie darin, dass in den Unterlagen gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 29. September 1994 über die Rechnungslegung (G Bl. von 2023, Pos. 120, in der jeweils geltenden Fassung) die Grundsätze für die Führung separater Aufzeichnungen und die Methoden zur Zuordnung von Kosten und Einnahmen festgelegt werden.] 


	☐ja
	☐nein
	☐nicht anwendbar

	 


 

	D. Angaben zu Beihilfen, die in Bezug auf dieselben Kosten gewährt wurden, für deren Deckung die vom Unternehmen beantragte De-minimis-Beihilfe bestimmt ist

	1. Wird die von dem Unternehmen beantragte De-minimis-Beihilfe zur Deckung identifizierbarer Kosten verwendet?

	☐ja
	☐nein

	2. Falls ja, hat das Unternehmen für die Deckung derselben, oben angeführten Kosten eine andere Beihilfe als eine De-minimis-Beihilfe erhalten?

	☐ja
	☐nein
	☐nicht anwendbar

	3. Falls ja, ist die folgende Tabelle[endnoteRef:16]) für die oben genannten Beihilfen, die keine De-minimis-Beihilfen sind, und für De-minimis-Beihilfen für dieselben Kosten auszufüllen				 [16: ) Auszufüllen gemäß der „Anleitung zum Ausfüllen der Tabelle in Teil D des Vordrucks".] 


	Lfd. Nr.
	Tag der Gewährung der Beihilfe
	Beihilfe gewährende Stelle
	Rechtsgrundlage für die Gewährung der Beihilfe
	Zweck der Beihilfe
	Form der Beihilfe
	Bruttowert der Beihilfe (PLN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4. Falls in der Tabelle andere Beihilfen als De-minimis-Beihilfen angegeben sind, sind zusätzlich die Buchstaben a bis h unten auszufüllen.

	a) Beschreibung des Vorhabens

	





	b) förderfähige Kosten zum Nenn- und diskontierten Wert sowie deren Arten

	

	c) maximal zulässige Beihilfeintensität

	

	d) Intensität der bereits gewährten Beihilfe in Bezug auf die unter Buchstabe b genannten Kosten

	

	e) Standort des Vorhabens[endnoteRef:17]) [17: ) Die genaue Adresse des Vorhabens ist anzugeben. Wenn es nicht möglich ist, die genaue Adresse anzugeben, ist der Standort des Vorhabens mindestens auf unterregionaler Ebene anzugeben.] 


	


	f) im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vorhabens zu erreichende Ziele				

	

	g) Phasen der Umsetzung des Vorhabens

	

	h) Start-[endnoteRef:18]) und Enddatum der Umsetzung [18: ) Der Beginn der Umsetzung des Vorhabens ist gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts zu definieren. Zum Beispiel gemäß Art. 2 Nr. 23 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags (A Bl. EU L 187 vom 26.06.2014, S. 1, in der jeweils geltenden Fassung) bedeutet der Beginn der Arbeiten den Beginn der mit der Investition verbundenen Bauarbeiten oder die erste rechtlich bindende Verpflichtung zur Bestellung von Ausrüstung oder eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, je nachdem, was als erstes eintritt..] 


	

	E. Angaben zum zur Vorlage von Informationen Berechtigten

	[bookmark: _Hlk122534249]Datum									

	
	
	
	_
	
	
	_
	
	
	
	


    Tag            Monat                       Jahr
													

	Dienstposten

	

	Telefonnummer

	

	Vor-, Nachname	und Unterschrift
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	 Anleitung zum Ausfüllen der Tabelle in Teil D des Vordrucks

	Es sind Angaben zu den bisher erhaltenen Beihilfen für dieselben förderfähigen Kosten zu machen, für deren Deckung die De-minimis-Beihilfe gewährt wird. Wenn beispielsweise das eine De-minimis-Beihilfe beantragende Unternehmen in der Vergangenheit eine Beihilfe für die Durchführung einer Investition erhalten hat, sind nur die Beihilfen anzugeben, die für dieselben förderfähigen Kosten bestimmt sind, für deren Deckung die De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll.

	1. Tag der Gewährung der Beihilfe (Spalte 2) - es ist der Tag der Gewährung der Beihilfe im Sinne von Art. 2 Nr. 11 des Gesetzes vom 30. April 2004 über das Verfahren zur Gewährung von öffentlichen Beihilfen anzugeben.

	2. Beihilfe gewährende Stelle (Spalte 3) - es sind der vollständige Name und die Anschrift der die Beihilfe gewährenden Stelle anzugeben. Hat das Unternehmen die Beihilfe auf der Grundlage eines Rechtsakts erhalten, der den Anspruch auf Beihilfe ausschließlich von der Erfüllung der darin festgelegten Voraussetzungen abhängig macht, ohne dass eine Entscheidung getroffen oder ein Vertrag geschlossen werden muss, ist dieses Feld nicht auszufüllen.

	3. Rechtsgrundlage für die Gewährung der Beihilfe (Spalte 4) - es ist auf die Regelung und die Bezeichnung des Gesetzes als Grundlage für die Gewährung der Beihilfe hinzuweisen. Wenn die Gewährung der Beihilfe auf eine Durchführungsbestimmung zum Gesetz zurückzuführen ist, ist auch deren Bezeichnung anzugeben. Wurde die Beihilfe auf der Grundlage einer Entscheidung, eines Beschlusses oder eines Vertrages gewährt, ist auch die Kennzeichnung dieses Rechtsakts anzugeben: im Falle einer Entscheidung - ihre Nummer, im Falle eines Beschlusses - seine Nummer, im Falle eines Vertrages - seine Nummer, der Vertragsgegenstand und die Vertragsparteien.

	4. Zweck der Beihilfe (Spalte 5) - es ist ein Code zur Angabe des Zwecks der erhaltenen Beihilfe gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 7. August 2008 über Berichtserstattung zu den gewährten staatlichen Beihilfen, Informationen über die Nichtgewährung solcher Beihilfen und Berichtserstattung zu den Zahlungsrückständen von Unternehmen im Falle von Leistungen, die an den öffentlichen Finanzsektor abzuführen sind (G Bl. von 2024, Pos. 161, in der jeweils geltenden Fassung) mitzuteilen.

	5. Form der Beihilfe (Spalte 6) - es ist ein Code zur Kennzeichnung der einschlägigen Form der Beihilfe gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 7. August 2008 über Berichtserstattung zu den gewährten staatlichen Beihilfen, Informationen über die Nichtgewährung solcher Beihilfen und Berichtserstattung zu den Zahlungsrückständen von Unternehmen im Falle von Leistungen, die an den öffentlichen Finanzsektor abzuführen sind, mitzuteilen.

	6. Bruttowert der Beihilfe (PLN) (Spalte 7) - als ein gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 11. August 2004 über die detaillierte Methode zur Berechnung des Wertes der in verschiedenen Formen gewährten öffentlichen Beihilfen und den einschlägigen EU-Vorschriften ermitteltes Bruttosubventionsäquivalent.



